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 Veröffentlicht am 24.10.1986

Index

L34003 Abgabenordnung Niederösterreich

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §212 Abs1;

LAO NÖ 1977 §161 Abs1;

Rechtssatz

Durch die Bewilligung von Zahlungserleichterungen bleibt der Fälligkeitstag unberührt; es wird lediglich der Zeitpunkt

der Errichtung der Abgabenschuld hinausgeschoben.
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